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sondern nur die wesentlichen X. benötigt. Das 
sind vor allem solche, die über einen bestimmten 
Zeitraum relativ imveränderlich (stabil), erfaß
bar (erkennbar) und vergleichbar sind. In der 
Regel findet ein Komplex von X. (Merkmalskombfixa
tion) bei der Prüfung der Identitätsfrage Anwen
dung.

Indiz
indirektes —► Beweismittel.
Das I. beinhaltet Informationen, die im Prozeß 
der —► Beweisführung die Funktion von Hinweisen 
für die Feststellung der objektiven Wahrheit über 
den aufzuklärenden Sachverhalt haben. Sie können 
auf die Existenz direkter Beweismittel hinweisen 
oder die Wahrheit von Details des Informationsge
haltes direkter Beweismittel nachweisen.
Darüber hinaus kann der Informationsgehalt eines
I. im Zusammenhang mit Informationen aus anderen
I. durch die Bildung einer —Indizienbeweiskette 
zur Gewinnung von Beweistatsachen beitragen.
( —Indizienbeweis)
Das I. enthält jedoch selbst keine —► Beweistat- 
sachen, da es für sich genommen keine Auskunft 
über die zu beweisenden Elemente des Gegenstandes 
der Beweisführung gibt.

Indizienbeweis
1 . Prozeß des Nachweisens der objektiven Wahrheit 
von Erkenntnissen über einen aufzuklärenden poli
tisch-operativ und ggf. rechtlich bedeutsamen Sach
verhalt, der ausschließlich auf der Grundlage in
direkter —► Beweismittel ( —► Indiz) mit Hilfe 
einer —► Indizienbeweiskette gestaltet wird; das 
Nachweisen der Wahrheit im Prozeß der —► Beweis
führung auf der Grundlage indirekter Beweismit
tel.
2. Resultat des Prozesses des Nachweisens der 
objektiven Wahrheit auf der Grundlage indirekter 
Beweismittel in der politisch-operativen Arbeit 
und im Strafverfahren; der Nachweis der Wahrheit 
auf der Grundlage indirekter Beweismittel.
Der I. ist erbracht, wenn sich im Ergebnis der Bil
dung einer Indizienbeweiskette der zwingende Schluß 
ergibt, daß die Wahrheit einer Erkenntnis mit ob
jektiver Gewißheit festgestellt ist, d. h., wenn 
sich auf Grund der Geschlossenheit und Wider
spruchsfreiheit der Indizienbeweiskette nicht sinn
voll an der Wahrheit dieser Erkenntnis zweifeln 
läßt, da jede andere begründete Erklärung mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.


